
 

 

 

  

Schriftliche Anfrage betreffend der finanziellen Auswirkungen bei der Revision der 
Ergänzungsleistungen 

18.5187.01 
 

Die nationalrätliche Kommission für Soziales und Gesundheit hat am 15. März dieses Jahres diverse Beschlüsse 
zur Kosteneindämmung bei den Ergänzungsleistungen des Bundes (EL) und dadurch auch 
Kosteneindämmungen bei den Kosten der Kantone bekannt gegeben. Leistungsabbau bei den 
Sozialversicherungsrechtlichen Leistungen des Bundes, aber bei den Bedarfsleistungen der EL. Die Revision des 
ELG führt also nicht zu direkten Mehrkosten für die Kantone. Gemäss Übersichtstabelle des Bundesamtes für 
Sozialversicherungen (BSV) sollen durch die Gesetzesänderungen jährlich rund Fr. 450 Mio. gespart eingespart 
werden. 

Erfahrungsgemäss hat der Abbau von Sozialversicherungsleistungen in den vergangenen Jahren aber jeweils 
einen indirekten Effekt auf kantonale und kommunale Aufgaben und führt damit zu indirekten Mehrkosten bei 
Kantonen und Gemeinden. Wenn bspw. der Zugang mittels Karenzfrist umgesetzt würde, werden zahlreiche 
Menschen von Leistungen der EL ausgeschlossen und müssen dann über die Sozialhilfe, andere kommunale 
Bedarfsleistungen und somit mit finanziellen Mittel der Kantone und der Gemeinden unterstützt werden. 

Ich bitte den Regierungsrat um Beantwortung der folgenden Fragen: 

Mit welchen indirekten Mehrkosten für Kanton und Gemeinden ist bei der geplanten Änderung des ELG bezüglich 

1. den Kapitalbezügen der 2. Säule zu erwarten? 

2. der Berücksichtigung des Vermögens in der EL-Berechnung zu erwarten? 

3. der Reduktion von Schwelleneffekten zu erwarten? 

4. der EL-Berechnung von in Heimen lebenden Personen zu erwarten? 

5. der Anpassung der Mietzinsmaximas zu erwarten? 

6. anderen Massnahmen wie den 

− Lebensbedarf der Kinder, 

− der Kinderbetreuung, 

− den Rückerstattungen 

− sowie der Karenzfrist zu erwarten? 
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